
Baden-Württemberg
AMTSGERICHT RAVENSBURG

-Grundbuchamt-

Öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Uttenweiler (Postanschrift: Hauptstraße 14, 88524 Uttenweiler) 

hat beantragt, für das bisher im Grundbuch noch nicht gebuchte Grundstück der 

Gemarkung Offingen

821 qmNach Bischmannshausen 
Verkehrsfläche

Fist. 3506/2

ein Grundbuchblatt anzulegen und die Gemeinde Uttenweiler als alleinige Grundstücksei­
gentümerin einzutragen.

Zur Glaubhaftmachung ihres Antrags hat die Gemeinde Uttenweiler ausgeführt, dass es sich 
bei dem Fist. 3506/2 um einen geteerten Weg an der Gemarkungsgrenze zur Gemeinde 
Betzenweiler handelt und dass die Instandhaltung des Weges in Abstimmung mit der Ge­
meinde Betzenweiler erfolgt. Nach den weiteren Ermittlungen des Grundbuchamts sind im 
Grundbuch als Eigentümer der an das vorgenannte Flurstück angrenzenden Verkehrsflä­
chen, nämlich Fist. 3503/1 der Gemarkung Offingen und Fist. 207/2 der Gemarkung Betzen­
weiler Flur 1, bereits die Gemeinde Uttenweiler bzw. die Gemeinde Betzenweiler eingetra­
gen. Laut dem Flurstücks- und Eigentumsnachweis der Vermessungsbehörde ist das vorge­
nannte Fist. 3506/2 als „Gemeindeverbindungsstraße“ klassifiziert und von der Buchungs­
pflicht nach § 3 Abs. 2 GBO befreit.

Gemäß § 122 GBO wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass die Anlegung eines 
Grundbuchs bezüglich des oben bezeichneten Grundstücks der Gemarkung Offingen bevor­
steht.

Das Grundbuchamt beabsichtigt als Eigentümer einzutragen: Gemeinde Uttenweiler.

Personen, die Einwendungen gegen die vorstehende Eintragung geltend machen werden 
aufgefordert, ihren Einspruch binnen 1 Monat seit Aushang dieser Bekanntmachung dem 
Amtsgericht Ravensburg - Grundbuchamt - (Postanschrift: Gartenstraße 100, 88212 
Ravensburg) unter Angabe des Aktenzeichens RAV001/51/2025 mitzuteilen.

Ravensburg, den 30. September 2025

Amtsgericht Ravensburg

Weihrauch
Leitender Bezirksnotar


